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Schulgesetz - SchulG

§ 9 Schularten

(1) Die öffentlichen Schulen umfassen folgende Schularten:

1. die Grundschule;

2. die   weiterführenden allgemein bildenden Schulen:

a) die Gemeinschaftsschule,

b) das Gymnasium;

3. die  Berufsbildenden Schulen:

a) die Berufsschule,

b) die  Berufsfachschule,

c) die Berufsoberschule,

d) die Fachoberschule,

e) das  berufliche Gymnasium,

f) die Fachschule;

4. das Förderzentrum. 

(2)  Grundschulen, Gymnasien und Förderzentren können miteinander organisatorisch verbunden 
werden. Gemeinschaftsschulen können mit Grundschulen, Förderzentren und miteinander 
organisatorisch verbunden werden. Außerdem können berufsbildende Schulen miteinander 
organisatorisch verbunden werden.

§ 43 Gemeinschaftsschule

(1) In der Gemeinschaftsschule können Abschlüsse der Sekundarstufe I in einem gemeinsamen 
Bildungsgang ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schularten erreicht werden. Den 
unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler wird durch Unterricht in 
binnendifferenzierender Form entsprochen. Abweichend hiervon können ab der Jahrgangsstufe 
sieben in einzelnen Fächern nach Leistungsfähigkeit und Neigung der Schülerinnen und Schüler 
differenzierte Lerngruppen gebildet werden.

(2) Mit der Versetzung in die zehnte Jahrgangsstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler den 
Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss. Davon unberührt können die Schülerinnen oder Schüler 
aufgrund des im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe neun erreichten Leistungsstandes verpflichtet 
werden, an einer Prüfung zum Erwerb des Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses 



teilzunehmen. Die Einzelheiten des Verfahrens, insbesondere die Voraussetzungen der 
Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und deren Ausgestaltung, regelt das für Bildung 
zuständige Ministerium durch Verordnung.

(3)  Abweichend von Absatz 1 können ab der Jahrgangsstufe acht flexible Übergangsphasen 
gebildet werden, die drei Jahre dauern und die Schülerinnen und Schüler auf den Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss vorbereiten sollen. Der Besuch der flexiblen Übergangsphase 
ist freiwillig. Absatz 2 Satz 1 und 2 findet keine Anwendung.

(4) Gemeinschaftsschulen entstehen auf Antrag der Schulträger durch die Verbindung von Schulen 
verschiedener Schularten oder durch eine Schulartänderung auf der Grundlage eines von den 
Schulen zu erarbeitenden pädagogischen Konzepts. Die Schulträger hören die betroffenen Schulen 
vor Antragstellung an. Die Änderung des pädagogischen Konzepts bedarf der Genehmigung der 
Schulaufsichtsbehörde. Der Schulträger ist anzuhören. Die Genehmigung kann insbesondere dann 
versagt werden, wenn die Änderung zusätzlichen Sach- oder Raumbedarf verursacht.

(5)  Die Gemeinschaftsschule kann eine Oberstufe entsprechend § 44 Abs. 3 haben. Ein öffentliches
Bedürfnis nach § 59 Satz 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 2 gilt als gegeben, wenn

1. die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsschule selbst zuzüglich der 
Schülerinnen und Schüler umliegender Schulen erwarten lässt, dass spätestens drei Jahre 
nach Eintritt des ersten Jahrgangs in die Einführungsphase der Oberstufe dauerhaft eine 
Anzahl von mindestens 50 Schülerinnen und Schülern in der Einführungsphase der 
Oberstufe erreicht wird, und

2. infolge  der Erweiterung um die Oberstufe der Bestand einer allgemein bildenden Schule 
mit Oberstufe oder eines Beruflichen Gymnasiums, die oder das bisher allein die 
Erreichbarkeit einer Oberstufe dieser Schulart in zumutbarer Entfernung gewährleistet, nicht
gefährdet wird.

Eine Genehmigung kann erst erteilt werden, wenn die Gemeinschaftsschule mindestens bis zur 
Jahrgangsstufe neun aufgewachsen ist.

(6)  Im Einvernehmen mit dem jeweiligen Schul- oder Anstaltsträger können Gemeinschaftsschulen
ohne Oberstufe mit allgemein bildenden Schulen mit Oberstufe oder mit Beruflichen Gymnasien 
zusammenarbeiten. Die fachliche und pädagogische Zusammenarbeit der Schulen ist schriftlich zu 
dokumentieren (Kooperationsvereinbarung). Der jeweilige Schul- oder Anstaltsträger ist frühzeitig 
zu beteiligen. Nach Zustimmung durch die Schulkonferenz (§ 63 Absatz 1 Nummer 17) oder die 
Pädagogische Konferenz (§ 108 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5) schließen die Schulleiterinnen oder die
Schulleiter die Kooperationsvereinbarung. Die Kooperationsvereinbarung wird wirksam, sobald sie 
von dem jeweiligen Schuloder Anstaltsträger bei dem für Bildung zuständigen Ministerium 
angezeigt wird. Haben die Schulen unterschiedliche Träger, bedarf es der Anzeige durch beide. 
Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe haben bei Erfüllung der 
schulischen Leistungsvoraussetzungen einen Anspruch auf Aufnahme in die kooperierende Schule 
mit Oberstufe oder in das kooperierende Berufliche Gymnasium.
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§ 3 Aufbau und Organisation



(1)  Die Gemeinschaftsschule umfasst die sechs Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I. Sie kann eine 
Oberstufe führen und gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 SchulG mit Grundschulen, Förderzentren und 
anderen Gemeinschaftsschulen organisatorisch verbunden sein. Sofern sich eine Oberstufe in der 
Sekundarstufe II anschließt, umfasst diese mit der Einführungsphase und der Qualifikationsphase 
drei Schulleistungsjahre. Im Übrigen richtet sich die Ausgestaltung der Oberstufe nach den 
Bestimmungen der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in 
den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen vom 2. Oktober 2007 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 285), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Juni 2014 (NBl. MBW. Schl.-H. S. 161).

(2)  Der Unterricht findet grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam statt, wobei 
den unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler vor allem durch 
Unterricht in binnendifferenzierender Form entsprochen wird.

(3)  Über eine Differenzierung nach den Jahrgangsstufen 5 und 6 gemäß der KMK-Vereinbarung 
über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I, einsehbar unter www.kmk.org, 
entscheidet die Schule im Rahmen von § 43 Absatz 1 SchulG auf der Grundlage ihres 
pädagogischen Konzeptes.

(4) Durch die Wahl eines Wahlpflichtfaches wird den Schülerinnen und Schülern ab Jahrgangsstufe 
7 eine individuelle Schwerpunktbildung ermöglicht. Das erste Wahlpflichtfach wird vierstündig ab 
Jahrgangsstufe 7 erteilt. Ein weiteres zweistündiges Wahlpflichtfach oder ein zweistündiger 
Projektkurs kann ab Jahrgangsstufe 9 entsprechend dem Angebot der Schule hinzutreten. Ein 
Anspruch auf die Einrichtung eines bestimmten Wahlpflichtfaches besteht nicht. Das ab 
Jahrgangsstufe 7 durchgängig belegte Wahlpflichtfach ist Voraussetzung für die Versetzung in die 
Oberstufe. Der Zugang zur Oberstufe über eine Abschlussprüfung nach § 7 Absatz 6 bleibt davon 
unberührt.

(5)  Die Berufsorientierung ist integrativer Bestandteil im Unterricht aller Fächer und 
Jahrgangsstufen.

(6)  Die Lehrkräfte sollen unabhängig von ihrer jeweiligen Befähigung für ein Lehramt in allen 
Klassen und Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I eingesetzt werden.

(7) Gemeinschaftsschulen sollen als offene Ganztagsschulen geführt werden.
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